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Vo r b eme r k u n g

Die seit Juli 1982 tätige Kommentar-Gruppe „Asphaltstraßen“ setzt sich seit Herbst
2003 aus folgenden Mitgliedern zusammen: Ltd.RDir. a.D. Dipl.-Ing. Ulrich Half-
mann [2], Prof. Dr.-Ing. Axel Tappert [8], Akad. Dir. Dr.-Ing. Thomas Wörner [9]
(Leiter), Dipl.-Ing. Lothar Drüschner [10] und LBDir. Dipl.-Ing. Helmut Poth [11]
als Nachfolger von Ltd. LBDir. a.D. Dipl.-Ing. Werner Hansen [7].

Die Kommentar-Gruppe befasst sich mit Anfragen über strittige Probleme, die sich
in der Praxis bei der Durchführung von Prüfungen, bei der Auswertung von Untersu-
chungsergebnissen und bei der Auslegung des Technischen Regelwerkes über As-
phalt im Straßenbau sowie von Bauvertragstexten ergeben. Soweit die Anfragen von
allgemeinem Interesse sind, werden sie an dieser Stelle zusammen mit den Stellung-
nahmen der Kommentar-Gruppe abgedruckt.

Da sich die Zusammensetzung der Kommentargruppe im Laufe der Zeit ändert, sind
die jeweils beteiligten Mitglieder am Ende der Stellungnahmen genannt. Bei jeder
Anfrage ist auch der Zeitpunkt angegeben, zu dem die Stellungnahme abgegeben
worden ist. Die Zeitangabe kann von Bedeutung sein, wenn nach der Änderung oder
nach dem Neuerscheinen von Regelwerken neue Gegebenheiten zu berücksichtigen
sind. Deshalb kann es zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden, eine Anfra-
ge anders zu beantworten.

Die bisher veröffentlichten Fälle sind in den Folgen 1 bis 24 der Lose-Blatt-Samm-
lung „Kommentare und Anregungen zu Technischen Regelwerken und Bauvertrags-
texten für Asphalt im Straßenbau“ enthalten. Mit dieser Folge 25 (Fälle 630 bis 642)
wird die Sammlung ergänzt. Die Sammlung kann beim FGSV Verlag (50999 Köln,
Wesselinger Straße 17, Tel.: 0 22 36/38 46 30, Fax: 38 46 40, E-Mail: info@fgsv-
verlag.de) bezogen werden.

Eine weitere Kommentar-Gruppe befasst sich mit strittigen Fällen des Betonstraßen-
baues. Zur Unterscheidung der beiden Kommentar-Gruppen wird den Nummern der
Fälle der Asphaltstraßen-Gruppe ein „A“ vorangestellt; die Fälle der Betonstraßen-
Gruppe werden mit „B“ gekennzeichnet.

Alle Anfragen zu strittigen Fragen des Technischen Regelwerkes sind an eine der
Geschäftsstellen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu rich-
ten.
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Fall A 630 März 2004

Erhöhung des Erweichungspunktes bei PmB

Im Rahmen einer Kontrollprüfung an Asphaltmischgut wurde ein Erweichungspunkt
Ring und Kugel festgestellt, der um 9 °C über der oberen Grenze des verwendeten
polymermodifizierten Bindemittels lag. Der Auftraggeber sah dies als einen Mangel
an und forderte eine Verlängerung der Gewährleistung. Der Auftragnehmer lehnte
diese Forderung mit der folgenden Begründung ab: „Die nach ZTV Asphalt-StB und
ZTV T-StB zulässige Erhöhung des Erweichungspunktes Ring und Kugel des aus
dem Mischgut zurückgewonnenen Bindemittels um 8 °C basiert auf wissenschaftli-
chen Untersuchungen mit Straßenbaubitumen nach DIN 1995-1. Vergleichbare Er-
gebnisse liegen für polymermodifizierte Bitumen nach den TL PmB nicht vor. Daher
ist eine Übertragung der Toleranz auf polymermodifizierte Bitumen nicht zulässig.“

S t e l l u n g n a h m e :

Die ZTV Asphalt-StB 01 führen unter Abschnitt 1.4.3.3 „Grenzwerte und Toleran-
zen“ aus: „Der Erweichungspunkt Ring und Kugel (RuK) des extrahierten Binde-
mittels darf nicht mehr als 8 °C über der oberen Grenze der verwendeten Bindemit-
telsorte bzw. des -gemisches liegen, bei Gussasphalt jedoch nicht über 71 °C bzw.
bei Verwendung von Straßenbaubitumen 20/30 nicht über 75 °C.“ Die ZTV Asphalt-
StB 01 machen keinen Unterschied zwischen Straßenbaubitumen und polymermodi-
fiziertem Bindemittel, so dass die zulässige Toleranz von 8 °C auch für die polymer-
modifizierten Bindemittel gelten.

Bezüglich der vom Auftraggeber geforderten Verlängerung der Gewährleistung ist
zu beachten, dass die vertragliche Behandlung eines Mangels in § 13 der VOB/B
geregelt ist, der festlegt, dass Mängel zu beseitigen sind. § 13 Nr. 6 VOB/B (Ausga-
be 2002) führt ergänzend aus: „Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftragneh-
mer unzumutbar oder ist sie unmöglich oder würde sie einen unverhältnismäßig ho-
hen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so
kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer die Vergü-
tung mindern (§ 638, BGB).“ Daher ist die vom Auftraggeber geforderte Verlänge-
rung der Gewährleistung nicht zulässig, vielmehr könnte eine Minderung der Vergü-
tung vereinbart werden. Bei der Berechnung der Minderung ist die Vergütung in
dem Verhältnis herabzusetzen, in dem der Wert der mangelfreien Leistung zum Wert
der mangelhaften bei der Abnahme steht. Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass
der Wert der Leistung durch die geringfügige Überschreitung des Erweichungspunktes
Ring und Kugel nur unwesentlich gemindert wird [2, 7, 8, 9, 10, 11].

Fall A 631 März 2004

Abrechnung einer Schiedsuntersuchung

Im Rahmen einer Kontrollprüfung wird unter Berücksichtigung der zulässigen Tole-
ranz eine Unterschreitung des Bindemittelgehaltes bei einer Asphalttragschicht Misch-
gutart CS festgestellt.
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Der Mischgutlieferant verweist auf die Ergebnisse seiner Eigenüberwachung, die
keine unzulässigen Abweichungen vom Sollwert ergeben haben. Hieraus schließt er
auf eine falsche Probenahme und fordert die Durchführung einer Schiedsuntersu-
chung.

Der Auftraggeber lehnt diesen Antrag ab. Aufgrund einer länderspezifischen Rege-
lung ist die Probenahme und der Probeversand Bestandteil der Leistung des Auf-
tragnehmers. Damit verbunden ist auch die Verantwortung für die ordnungsgemäße
Probenahme. Somit hat der Auftragnehmer auch Abzüge, die auf eine falsche Probe-
nahme zurückzuführen sind, hinzunehmen. Außerdem akzeptiert der Auftraggeber
nicht, dass die Kosten für die falsche Probenahme und – sofern tatsächlich ein Pro-
benahmefehler vorlag – darüber hinaus auch die Kosten der Schiedsuntersuchung
zu seinen Lasten gehen.

S t e l l u n g n a h m e :

Entsprechend dem jeweiligen Abschnitt 1.6.4.3 „Schiedsuntersuchungen“ der ZTV
Asphalt-StB 01 und der ZTV T-StB 95 ist die Schiedsuntersuchung die Wiederho-
lung einer Kontrollprüfung „an deren sachgerechter Durchführung begründete Zweifel
des Auftraggebers oder Auftragnehmers (z.B. aufgrund eigener Untersuchungen)
bestehen“. Wenn die Ergebnisse der Untersuchungen der Eigenüberwachung des
Mischgutlieferanten an einer oder mehreren Mischgutproben, die der angesproche-
nen Baumaßnahme exakt zugeordnet werden können, keine unzulässigen Abwei-
chungen vom Sollwert der Eignungsprüfung für die Asphalttragschicht Mischgutart
CS ausweisen, dann darf der Antrag des Mischgutlieferanten nicht abgelehnt wer-
den. Diese Aussage gilt analog, wenn die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprü-
fung nicht der angesprochenen Baumaßnahmen zuzuordnen sind, aber über einen
längeren Zeitraum keine Abweichungen von den Sollwerten der zugrunde liegenden
Eignungsprüfungen festgestellt wurden. Diese Möglichkeiten müssen dem Misch-
gutlieferanten eingeräumt werden, da er keinen Einfluss auf die Durchführung der
Probenahme hat.

Der Antrag des Mischgutlieferanten auf Durchführung der Schiedsuntersuchung rich-
tet sich formal an die Baufirma als Auftragnehmer, die diesen Antrag an den Auf-
traggeber weiterleiten muss.

Im vorliegenden Fall waren aufgrund einer länderspezifischen Regelung Probenah-
me und Probeversand Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers, also der Baufir-
ma; im Abschnitt 1.6.4.1 „Kontrollprüfungen“ der ZTV T-StB 95, Ausgabe 1995/
Fassung 1998, ist diese Regelung ebenfalls vorgesehen. Bei einer nicht ordnungsge-
mäßen Probenahme liegt entsprechend § 13 Nr. 1 VOB/B (Ausgabe 2000) eine Leis-
tung vor, die nicht die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Nach § 13 Nr. 5
ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle Mängel auf seine Kosten zu beseitigen. Nach
§ 13 Nr. 6 kann der Auftraggeber Minderung der Vergütung verlangen, wenn die
Beseitigung des Mangels unmöglich ist oder einen unverhältnismäßig hohen Auf-
wand erfordern würde.

Bei der berechtigten Annahme einer nicht ordnungsgemäßen Probenahme gilt das
auch für jede Teilprobe. Daher ist die Schiedsuntersuchung, die dem Mischgutliefe-
ranten zugestanden werden muss, an Bohrkernen durchzuführen.



Wenn bei dieser Schiedsuntersuchung an Bohrkernproben nachgewiesen wird, dass
die Bindemittelgehalte dem Sollwert der Eignungsprüfung entsprechen, dann bestä-
tigt sich die Annahme einer fehlerhaften Probenahme und damit einer fehlerhaften
Leistung der Baufirma. Es ist zwar keine Mängelbeseitigung nach § 13 Nr. 6 VOB/B
erforderlich, die Baufirma muss aber die Kosten der Schiedsuntersuchung tragen.

Wenn aber bei der Schiedsuntersuchung an Bohrkernen die Ergebnisse der Kontroll-
prüfung bestätigt werden, dann trägt der Mischgutlieferant die Kosten der Schieds-
untersuchung. Die sich aus der Abweichung des Bindemittelgehaltes ergebenden
Abzüge kann die Baufirma ebenfalls beim Mischgutlieferanten geltend machen.

Der Auftraggeber kann bei der vorliegenden Vertragsgestaltung in keinem Fall zur
Kostentragung hinzugezogen werden, weil er die Möglichkeiten des Abschnittes
1.6.4.1 der ZTV T-StB 95 genutzt hat und Probenahme und versandfertige Verpa-
ckung als Leistung dem Auftragnehmer übertragen hat. Kosten und Abzüge sind
dann im Vertragsverhältnis zwischen Auftragnehmer und Mischgutlieferant zu re-
geln [2, 7, 8, 9, 10, 11].

Fall A 632 März 2004

Mindestanteil an Aufhellungsstoffen

Im Rahmen einer Baumaßnahme wird für einen Asphaltbeton 0/11S die Verwendung
von mindestens 35 M.-% Aufhellungsstoffen in den Korngruppen 2/5 und 5/8 vorge-
schrieben. Der entsprechende Absatz des Vertragstextes lautet wie folgt: „Unter-
schreitet der in der Kontrollprüfung festgestellte Anteil an Aufhellungsgestein den
vorgegebenen Mindestwert der Ausschreibung, so wird ein Abzug vorgenommen. Bei
der Dosierung der Kornfraktion ist Über- und Unterkorn zu berücksichtigen, das
heißt die Toleranz nach Abschnitt 1.4.3.3 der ZTV Asphalt-StB 01 wird bei einer
Abzugsermittlung nicht in Anrechnung gebracht. ...“

Die ausführende Firma weist nach Auftragserteilung darauf hin, dass die Festlegun-
gen der Leistungsbeschreibung weder asphalttechnologisch noch vertragsrechtlich
zu erfüllen sind. Der Auftraggeber lehnt diese Argumente ab, daraufhin meldet die
Firma Bedenken nach § 4 Nr. 3 VOB/B an.

S t e l l u n g n a h m e :

Im Fall 224 wurde bereits eine Stellungnahme zu einem ähnlichen Fall abgegeben.
Zusammenfassend wird darin ausgesagt, dass bei einer derartigen vertraglichen Fest-
legung die ausführende Firma ein Vorhaltemaß für die Aufhellungsstoffe berück-
sichtigen muss, in dem jedoch nicht nur Über- und Unterkorn eingerechnet sind,
sondern auch die Anteile, die gegebenenfalls bei der Mischgutherstellung und beim
Einbau und bei der Verdichtung zertrümmert werden und daher nicht mehr in dem
geforderten Kornbereich liegen.
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Aus asphalttechnologischer Sicht ist anzumerken:

Der Sieblinienbereich eines Asphaltbetons 0/11S nach den ZTV Asphalt-StB 01 lässt
einen maximalen Anteil der Korngruppe 2/8 in Höhe von 45 M.-% zu. Da mindes-
tens 35 M.-% Aufhellungsstoff im Asphaltmischgut enthalten sein sollen, muss ein
Vorhaltemaß entsprechend der Toleranz von 20 % gewählt werden, das heißt 7,0
M.-% an Aufhellungsstoff. Für den dann zu dosierenden Anteil von 42 M.-%
müssen die zulässigen Unter- und Überkornanteile der Tabelle 6 der TL Min-
StB 2000 zusätzlich vorgehalten werden; geht man von einem Unter- und Überkorn-
anteil von jeweils 10 M.-% aus, so führt dies zu 8,4 M.-%. Mit der sich daraus erge-
benden Gesamtmenge der Korngruppe 2/8 für die Durchführung der Eignungsprü-
fung und bei der Dosierung in Höhe von 50,4 M.-% an Aufhellungsstoffen ist die
kontinuierliche Abstufung der Sieblinie eines Asphaltbetons nicht möglich. Zudem
entspricht diese Zusammensetzung dann nicht mehr den Anforderungen der Tabelle
3.1 der ZTV Asphalt-StB 01. Theoretisch wäre auch noch eine Kornverfeinerung
während des Aufbereitungsprozesses zu berücksichtigen, über die allerdings keine
Angaben gemacht werden können.

Aus prüftechnischer Sicht ist anzumerken:

Die Bestimmung der Anteile an Aufhellungsstoffen ist zwar möglich, jedoch ist für
die Ermittlung dieser Anteile keine Präzision bekannt.

Aus vertraglicher Sicht ergibt sich:

Der Auftragnehmer hat zu Recht nach § 4 Nr. 3 VOB/B (Ausgabe 2000) Bedenken
gegen die Position der Leistungsbeschreibung erhoben. Der Auftraggeber ist gehal-
ten, die Anforderungen an die Verwendung von Aufhellungsstoffen abzuändern.
Beharrt der Auftraggeber jedoch auf dem ausgeschriebenen Leistungsinhalt, ist der
Auftragnehmer an die Anordnung gebunden, ein Leistungsverweigerungsrecht steht
ihm nicht zu. Allerdings tritt nach § 13 Nr. 3 VOB/B eine Haftungsbefreiung des
Auftragnehmers für Mängel ein, die auf diese angeordnete Ausführung zurückzu-
führen sind [2, 7, 8, 9, 10, 11].

Fall A 633 Mai 2004

Abrechnung bei vereinbarten Einbaudicken für Bauweisen mit Asphaltdecke

In einem Bauvertrag war für die Herstellung des Oberbaus die Frostschutzschicht in
m3 ausgeschrieben sowie die Asphalttrag-, -binder- und -deckschicht jeweils in m2

mit Dickenvorgabe. Die Abrechnung der Frostschutzschicht sollte anhand der Auf-
tragsprofile erfolgen. In der Leistungsbeschreibung war eine Gesamtdicke des frost-
sicheren Oberbaus von 80 cm gefordert.

Das Aufmaß ergab, dass die profilgerechte Lage unter Berücksichtigung der zulässi-
gen Toleranzen für das Planum des Erdbaus (± 3 cm gemäß den ZTV E-StB 94/97,
Abschnitt 3.4.2) und für die Oberfläche der Frostschutzschicht (± 2,0 cm gemäß den
ZTV T-StB 95/02, Abschnitt 2.1.5.3.3) eingehalten waren, die planmäßige Dicke der



Frostschutzschicht jedoch nicht erreicht wurde. Für die Asphaltdeckschicht wurde
eine gegenüber der Leistungsbeschreibung größere Dicke festgestellt. Insgesamt wurde
die geplante Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus von 80 cm unterschritten.

Der Auftraggeber verweigerte die Vergütung der Mehrdicke der Asphaltdeckschicht
mit der Begründung, dass die Gesamtdicke des Oberbaus unterschritten sei. Eine
Vergütung der Mehr-Einbaudicke der Asphaltdeckschicht könne nur erfolgen, wenn
auch die Gesamtdicke des Oberbaus in gleichem Ausmaß überschritten sei.

Der Auftragnehmer vertrat den Standpunkt, dass für die Frostschutzschicht keine
Mindest-Einbaudicke anzusetzen ist, da die Ausführung im Rahmen der zulässigen
Toleranzen erfolgt sei. Außerdem könne sich die Berechnung des Dickenausgleichs
nur auf Schichten mit vertraglich geregelter Einbaudicke beziehen.

S t e l l u n g n a h m e :

In der Fragestellung verbergen sich zwei Problemkreise:

1. Unter dem Gesichtspunkt der Dimensionierung wird für die Gesamtdicke des
frostsicheren Oberbaus eine Dicke von 80 cm gefordert, die als Mindestdicke
gemäß den RStO 01, Abschnitt 3.2 vorgegeben wird und damit die Berücksichti-
gung von Toleranzen für die Gesamtdicke ausschließt.

Wenn die Forderung nach einer Gesamtdicke von z. B. mindestens 80 cm für den
frostsicheren Oberbau, die in keinem Fall unterschritten werden darf, erfüllt wer-
den soll, dann  müsste bereits bei der Erstellung des Erdplanums angestrebt wer-
den, dass die zulässigen Toleranzen für das Erdplanum im Sinne eines Vorhalte-
maßes berücksichtigt werden. Dies würde in der Praxis bedeuten, dass das Erd-
planum in jedem Fall um 3 cm tiefer angelegt werden müsste. Die anschließend
einzubauende Frostschutzschicht müsste dann um 3 cm dicker ausgeschrieben
werden, um unter Berücksichtigung der bautechnisch erforderlichen Toleranzen
für das Erdplanum die geforderte Gesamtdicke nicht zu unterschreiten.

Aus diesen Überlegungen erwächst zwangsläufig die Forderung, dass die in den
RStO 01 vorgegebenen Mindestdicken nicht als Mindestdicken, die in keinem
Fall unterschritten werden dürfen, angesehen werden können, sondern dass auch
dort die Toleranzen der ZTV’en berücksichtigt werden müssen. Das gilt zunächst
in jedem Fall für die Toleranz für das Erdplanum gemäß den ZTV E-StB 94/97,
Abschnitt 3.4.2 mit einer Dicke von ± 3 cm. Deshalb ist im vorliegenden Fall
eine Unterschreitung der Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus von 80 cm
nicht zu beanstanden, so lange die Toleranz für das Erdplanum eingehalten wird.

2. Die ZTV T-StB 95/02 und ZTV Asphalt-StB 01 regeln jeweils im Abschnitt 1.9.4
für Schichten, für die eine Einbaudicke vorgeschrieben ist, dass Mehr-Einbau-
dicken der einzelnen Schichten zunächst zum Ausgleich von Minder-Einbaudi-
cken darunter liegender, nach dem Bauvertrag auszuführender Oberbauschich-
ten herangezogen werden. Die dann verbleibenden Mehr-Einbaudicken werden
nach den ZTV T-StB 95/02, Abschnitt 1.9.1 für die Tragschicht nur dann vergü-
tet, wenn der Auftraggeber hierfür einen schriftlichen Auftrag erteilt hat. Nach
den ZTV Asphalt-StB 01, Abschnitt 1.9.4.2 wird für die oberste Schicht der nach
dem Bauvertrag auszuführenden Decke eine verbleibende Mehr-Einbaudicke bis
5 % der im Bauvertrag vorgeschriebenen Einbaudicke vergütet.
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Für Oberbauschichten, die nach Raummaß (m3) oder Gewicht (t) abgerechnet
werden, sind in den ZTV T-StB 95/02 und ZTV Asphalt-StB 01 keine Abrech-
nungsregelungen zum Dickenausgleich vorgesehen. Die Einbeziehung der Frost-
schutzschicht in die Abrechnung nach Einbaudicke ist in den ZTV’en bewusst
nicht geregelt, da die Frostschutzschicht z. B. wegen des nach außen abknicken-
den Planums keine einheitliche Dicke aufweist und deshalb in der Praxis keine
mittlere Dicke für die Abrechnung vorgegeben werden kann.

Die ausdrückliche Forderung, dass die Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus eine
Mindestdicke ist, war im vorliegenden Bauvertrag nicht gesondert formuliert.

Um die Mindest-Einbaudicke für den gesamten Oberbau zu erreichen, hätte bei Ab-
nahme des Planums durch entsprechende Maßnahmen – im beschriebenen Fall durch
ein Tieferlegen der Oberkante des Planums, z. B. durch Abschieben – darauf hinge-
wirkt werden müssen, dass eine verbleibende Gesamtdicke des Oberbaus von min-
destens 80 cm sichergestellt ist. Aus bautechnischen Gründen wäre jedoch ein Nach-
arbeiten des Planums auf Sollhöhe praktisch nicht durchführbar und technisch falsch,
da dann bis zu 3 cm abgeschoben oder aufgefüllt werden müssten. Zudem hätten die
Vertragspartner eine Abnahme der ungebundenen Schichten vor Einbau des Asphalt-
tragschichtmischgutes vornehmen müssen. In diesem Fall wäre dann der Ausgleich
der Minder-Einbaudicken in den ungebundenen Schichten bzw. die Beauftragung
des Mehreinbaus für die Asphalttragschicht noch möglich gewesen.

Nachdem keine Beauftragung des Mehreinbaus in der Asphalttragschicht infolge
der nicht erkannten Minder-Einbaudicke der ungebundenen Schichten erfolgt ist, ist
die Vergütung des Mehreinbaus in der Asphalttragschicht nicht möglich. Die nach-
gewiesene Mehr-Einbaudicke in der Asphaltdeckschicht ist jedoch zu vergüten
[2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 634 Mai 2004

Eigenüberwachung der Griffigkeit

Ein Auftragnehmer hatte im Januar 2002 den Auftrag erhalten, eine Deckschicht
aus Splittmastixasphalt 0/11S auf einer Bundesstraße zu erstellen. Während der
Ausführung der Arbeiten verlangte der Auftraggeber unter Hinweis darauf, dass
die ZTV Asphalt-StB 01 Vertragsbestandteil sei, die Prüfung der Griffigkeit der
Deckschicht im Rahmen der Eigenüberwachungsprüfungen. Er verwies auf das
Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 15/2001 zur Einführung der
ZTV Asphalt-StB 01. Dort stehe: „... Die im Rahmen der Eigenüberwachung
durchzuführenden Prüfungen beim Einbau wurden durch die Prüfung der Grif-
figkeit ergänzt. Ich bitte zu veranlassen, dass die Messergebnisse der vom Auf-
tragnehmer durchzuführenden Eigenüberwachungsprüfungen für die Griffigkeit
dem Auftraggeber vorgelegt werden. ...“.

Der Auftragnehmer lehnt einen messtechnischen Nachweis der Griffigkeit mit dem
Hinweis ab, dass weder mit dem SRT-Gerät noch mit der SCRIM auf noch heißen



oder auf abkühlenden Oberflächen die Griffigkeit sinnvoll gemessen werden könne.
Der Auftragnehmer weist darauf hin, dass das ARS im Gegensatz zu den ZTV As-
phalt-StB 01 nicht Vertragsbestandteil sei.

S t e l l u n g n a h m e :

Mit Allgemeinen Rundschreiben (ARS) werden üblicherweise neue Regelwerke wie
ZTV’en, Richtlinien u. Ä. bekannt gegeben und die Bitte ausgesprochen, diese Re-
gelwerke ganz oder in Auszügen den Bauverträgen zugrunde zu legen. Im ARS Nr. 15/
2001 wird die Empfehlung ausgesprochen, die ZTV Asphalt-StB 01 den Bauverträ-
gen zugrunde zu legen und diese für die im Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen
einzuführen. Ausdrücklich sei angemerkt, dass ARS nicht automatisch Bestandteil
des Bauvertrages werden.

In den durch das ARS Nr. 15/2001 eingeführten ZTV Asphalt-StB 01 ist im Ab-
schnitt 1.6.3 „Eigenüberwachungsprüfungen“ mit Randstrich für die Prüfungen beim
Einbau die „Griffigkeit der Deckschicht“ als Vertragsbestandteil aufgeführt.

Da in den ZTV Asphalt-StB 01 Anforderungen an die Griffigkeit erstmalig mit Zah-
lenwerten im Rahmen der Kontrollprüfungen aufgenommen worden sind, musste
die Prüfung der Griffigkeit auch in die Eigenüberwachung aufgenommen werden.
Der Auftragnehmer wird dadurch vertraglich verpflichtet, beim Einbau bereits u. a.
auf die Erzielung der erforderlichen Griffigkeit zu achten.

Im Rahmen der Kontrollprüfung werden für die Prüfung der Griffigkeit gemäß dem
Abschnitt 1.6.5 „Prüfverfahren“ nur das Messverfahren SCRIM und die kombinierte
Messmethode SRT-Pendel/Ausflussmesser aufgeführt, wobei die Messungen erst nach
Abschluss der Bauarbeiten und nach einer Einfahrzeit durchgeführt werden dürfen.
Für die Eigenüberwachung sind keine Verfahren angegeben. Die Verfahren der Kon-
trollprüfung sind für die Eigenüberwachung nicht geeignet, da für ihre Anwendung
eine ausgekühlte Oberfläche erforderlich ist. Außerdem erzeugen die in den Ab-
schnitten 3.4, 4.4 und 8.5 der ZTV Asphalt-StB 01 vorgeschriebenen Abstumpfungs-
maßnahmen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit während des Einbaus einen Grif-
figkeitszustand, der in keinem Zusammenhang mit dem Zustand zum Zeitpunkt der
Abnahme, zum Zeitpunkt des Ablaufs der Verjährungsfrist für Mängelansprüche oder
zu irgendeinem Zeitpunkt der Nutzungsdauer steht. Die Messungen während des
Einbaues besitzen keinerlei Aussagekraft und sind deshalb in den ZTV Asphalt-StB 01
auch nicht vorgesehen.

Um die durch das ARS Nr. 15/2001 entstandenen Missverständnisse zu klären, wur-
de im ARS Nr. 2/2002 auch die Dokumentation zur Eigenüberwachung der Anfangs-
griffigkeit beschrieben, welche die praktisch mögliche Kontrolle der Arbeitsvorgän-
ge beinhaltet, ohne dass Messungen vorgeschrieben sind. Die Dokumentation er-
folgt über ein Formblatt [2, 8, 9, 10, 11].

267/04



Fall A 635 Mai 2004

Bewertung von Ergebnissen einer Schiedsuntersuchung

Eine Ausschreibung für eine Deckensanierung umfasste drei Baulose auf drei ver-
schiedenen Bundesstraßen. Die einzelnen Baulose wurden zu unterschiedlichen Zeit-
punkten ausgeführt.

Aufgrund der gleichen technischen Anforderungen in allen drei Baulosen wurde nur
eine Eignungsprüfung durchgeführt und vorgelegt. Die vertragsrelevanten Teile da-
raus wurden dem Bauvertrag zugrunde gelegt.

Insgesamt wurden fünf Mischgutproben für die Kontrollprüfungen entnommen und
untersucht. Während eine Probe einen den Vertragsbedingungen entsprechenden
Bindemittelgehalt aufwies, lagen die Ergebnisse bei vier Proben um mehr als die
zulässige Toleranz von ± 0,5 M.-% unter dem Sollwert von 7,0 M.-%.

Auf Antrag des Auftragnehmers wurden an Bohrkern-Proben, die aus den entspre-
chenden Einbaustellen entnommen wurden, Schiedsuntersuchungen durchgeführt.

Bei drei Proben wurden dabei dem Vertrag entsprechende Bindemittelgehalte ermit-
telt; das Ergebnis einer Probe lag mit 6,1 M.-% auch bei der Schiedsuntersuchung
unter dem Sollwert.

Da der Auftraggeber von einer Mittelwertbildung über alle Baulose ausgeht, fragt
der Auftragnehmer an, wie in diesem Fall der Abzugsbetrag ermittelt werden kann
und wer die Kosten für die Schiedsuntersuchung zu tragen hat.

S t e l l u n g n a h m e :

Bei gleichen technischen Anforderungen kann die Eignungsprüfung für die gewähl-
te Mischgutsorte dem Bauvertrag für mehrere Baulose zugrunde gelegt werden. Al-
lerdings müssen nach dem Abschnitt 1.4.3.3 der ZTV Asphalt-StB 01 Baulose bei
Abnahme und Abrechnung getrennt betrachtet werden. Die unterschiedlichen Ein-
bauzeitpunkte sind hierfür nicht maßgebend.

Die insgesamt fünf Mischgutproben müssen daher den drei Baulosen und den zuge-
hörigen Flächen zugeordnet werden. Eine Mittelwertbildung über die drei Baulose
ist nicht zulässig.

Da bei der Schiedsuntersuchung allein bei einer Probe der geforderte Bindemittelge-
halt mit 6,1 M.-% unzulässig unterschritten wurde, ist nur hier eine Abzugsberech-
nung durchzuführen. Für den diesem Ergebnis zuzuordnenden Flächenanteil wird
der Abzug nach den ZTV Asphalt-StB 01, Anhang A. 2.3.1 ermittelt.

Da aus der Anfrage nicht zu ersehen ist, welche der fünf Mischgutproben den einzel-
nen Baulosen zuzuordnen sind, ist allgemein festzustellen: Wenn zwei oder gar drei
Proben für ein Baulos entnommen wurden, muss für jedes Baulos eine Mittelwert-
bildung aus den Ergebnissen der Bindemittelgehaltsbestimmung entsprechend dem
Abschnitt 1.4.3.3 der ZTV Asphalt-StB 01 vorgenommen werden. Diese jeweiligen
Mittelwerte müssen dann mit Hilfe der Tabelle 1.3 der ZTV Asphalt-StB 01 bewertet
werden.

Die Kosten für die drei Schiedsuntersuchungen, die vertragsgerechte Ergebnisse für den
Bindemittelgehalt ergeben haben, gehen nach den ZTV Asphalt-StB 01, Abschnitt 1.6.4.3



zu Lasten des Auftraggebers. Die Kosten der Probe mit 6,1 M.-% Bindemittelgehalt der
Schiedsuntersuchung, deren Ergebnis das der Kontrollprüfung bestätigt, gehen zu Las-
ten des Auftragnehmers [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 636 Mai 2004

Anteil der gröbsten Kornklasse in Asphalttragschichten

Ein Asphaltmischwerk fragt an, welche Änderungen sich im Hinblick auf den Anteil
der gröbsten Kornklasse in den ZTV T-StB 95, Ausgabe 1995/Fassung 2002, im Ver-
gleich zur Fassung 1998 ergeben haben. Von besonderem Interesse dabei ist, welche
Anforderungen im Rahmen von Eignungsprüfungen zu erfüllen sind und welche An-
forderungen bei den Ergebnissen von Kontrollprüfungen gelten.

S t e l l u n g n a h m e :

1. Nach dem Vertragstext der ZTV T-StB 95, Ausgabe 1995/Fassung 1998, müssen
bei der Beurteilung der Ergebnisse von Kontrollprüfungen die Anforderungen
sowohl an den Anteil der gröbsten Körnung mit 10 Gew.-% als auch der Anteil
der beiden gröbsten Körnungen mit 15 Gew.-% erfüllt werden. Mit der Ausle-
gung des Vertragstextes hat sich die Kommentargruppe beschäftigt und die Kom-
mentierung im Fall A 625 (April 1998) veröffentlicht.

2. In den ZTV T-StB 95, Ausgabe 1995/Fassung 2002 – eingeführt vom BMVBW
mit ARS Nr. 31/2002 vom 9. 12. 2002 – wurde im Vergleich zur Fassung 1998 in
der Tabelle 4.2 die Spalte 5 „gröbste Kornklasse“ gestrichen. Im Text des zuge-
hörigen Abschnittes 4.4.3.2 (2. Absatz, letzter Satz) ist im Vergleich zur Fassung
1998 (3. Absatz) beibehalten worden, dass „der Anteil der gröbsten Kornklasse
einschließlich Überkornanteil mindestens 10 M.-% betragen muss“, d. h. im Rah-
men der Eignungsprüfung muss dieser Wert ausgewiesen werden.

3. Der Abschnitt 4.5.3 „Anforderungen“ regelt die Beurteilung der Ergebnisse von
Kontrollprüfungen und bezieht sich nach wie vor auf die Tabelle 4.2, aber in der
geänderten Form, dass die Spalte 5 „gröbste Körnung mindestens“ entfallen ist.
Weiterhin heißt es dort in dem Abschnitt in Verbindung mit Abschnitt 4.5.3.1:
„Die Ergebnisse der Kontrollprüfungen dürfen von den aufgrund der Ergebnisse
der Eignungsprüfungen angegebenen Werten für die Korngrößenverteilung …
höchstens um die in den nachfolgenden Unterabschnitten angegebenen Toleran-
zen abweichen“. Hier ist u. a. festgelegt, dass bei den Mischgutarten B, C und CS
im gesamten Mineralstoffgemisch „der Kornanteil über 16 mm (bei der Körnung
0/32) oder über 11 mm (bei der Körnung 0/22) den Wert von jeweils 15,0 M.-%
nicht unterschreiten“ darf. Damit gilt vertragsrechtlich nur noch diese eine An-
forderung im Hinblick auf den Kornanteil der beiden gröbsten Körnungen unter
der Voraussetzung, dass eine Eignungsprüfung vorgelegt worden ist.

4. Liegen über die zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe und die Zusammenset-
zung des Mischgutes keine Angaben aufgrund der Ergebnisse der Eignungsprü-
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fung vor, muss der Anteil der gröbsten Kornklasse einschließlich Überkornanteil
bei der Beurteilung der Ergebnisse von Kontrollprüfungen mindestens 10 M.-%
betragen. Diese Anforderung musste im 2. Absatz des Abschnittes 4.5.3 der ZTV
T-StB 95, Ausgabe 1995/Fassung 2002, zusätzlich angefügt werden, weil der
Bezug zur Tabelle 4.2 nach wie vor besteht und hier im Hinblick auf die Beurtei-
lung von Ergebnissen bei Kontrollprüfungen ohne Vorlage von Ergebnissen aus
einer Eignungsprüfung keine Änderungen hingenommen werden durften [2, 8,
9, 10, 11].

Fall A 637 März 2005

Schiedsuntersuchungen bei Verdichtungsgrad und Hohlraumgehalt

In einem Bundesland sind Unsicherheiten bei der Frage der Zustimmung des Auf-
traggebers zur Durchführung von Schiedsuntersuchungen zur Bestimmung des Ver-
dichtungsgrades und des Hohlraumgehaltes an Bohrkernen entstanden. Es wurden
deshalb folgende Fragen gestellt:

1. Welche Argumente gelten als stichhaltig für den Nachweis der unsachgemäßen
Prüfung durch die Prüfstelle, welche die Kontrollprüfungen durchgeführt hat?

2. Wie ist eine Schiedsuntersuchung durchzuführen, wenn weder eine Rückstellpro-
be in Form von Bohrkernen aus der verdichteten Fläche noch eine Rückstellpro-
be in Form von Mischgut zur Herstellung von Marshall-Probekörpern für die
Bestimmung der Bezugsraumdichte existieren?

3. Ist die Vorgehensweise der Beauftragung und der Durchführung von Schiedsun-
tersuchungen für Verdichtungsgrad und Hohlraumgehalt an Bohrkernproben
bundeseinheitlich geregelt oder gibt es einen Interpretationsspielraum?

S t e l l u n g n a h m e :

zu 1.

Im Abschnitt 1.6.4.3 „Schiedsuntersuchungen“ der ZTV Asphalt-StB 01 werden
zum Beispiel für die Begründung des Zweifels an der Richtigkeit der Ergebnisse
der Kontrollprüfung sowohl durch den Auftraggeber als auch durch den Auftrag-
nehmer „eigene Untersuchungen“ angeführt. Darüber hinaus können als Nach-
weis für eine nicht sachgerechte Durchführung der Kontrollprüfung u. a. Plausi-
bilitätsprüfungen der Untersuchungsergebnisse (Bindemittelgehalt in Relation
zum Splittgehalt, Höhe des Erweichungspunktes Ring und Kugel), aus dem Ent-
nahmeprotokoll erkennbare Fehler, Fehler bei der Bohrkernentnahme (z. B. Ent-
nahme von nur einem Bohrkern in Abweichung von der DIN 1996-2) oder eige-
ne Untersuchungen mit Ergebnissen aus radiometrischen Messverfahren heran-
gezogen werden. Dann ist die Beantragung einer Schiedsuntersuchung möglich,
ohne dass die aufwändige Entnahme und Untersuchung von Bohrkernen durch-
geführt werden muss, die dann noch eine weitere Entnahme von Bohrkernen für
die Schiedsuntersuchung nach sich ziehen würde.



zu 2.

Gemäß Abschnitt 1.6.5 „Prüfverfahren“ der ZTV Asphalt-StB 01, wird „für die Prü-
fungen an der fertigen Schicht je Entnahmestelle nur eine Teilprobe für den Auftrag-
geber entnommen“. Eine weitere Teilprobe für den Auftragnehmer sowie eine Rück-
stellprobe in Form von Bohrkernen ist bewusst nicht vorgesehen, um die Zahl der
Entnahmestellen in der fertigen Straße möglichst gering zu halten. Die weitere Vor-
gehensweise wird für den Fall eines von den Anforderungen abweichenden Prüfer-
gebnisses bei der Bestimmung des Verdichtungsgrades ebenfalls im Abschnitt 1.6.5
wie folgt geregelt:

„Wenn das Prüfergebnis negativ ausfällt, kann eine weitere Teilprobe für den Auf-
tragnehmer nachträglich entnommen werden.“ Liegen aber die unter 1. aufgeführten
Begründungen vor, die Zweifel an der sachgerechten Durchführung der Kontroll-
prüfung erlauben, kann auf die aufwändige Probenahme und Untersuchung der wei-
teren Teilprobe für den Auftragnehmer verzichtet und direkt eine Schiedsuntersu-
chung beantragt werden.

Im Abschnitt 1.6.5 ist die Bestimmung des Hohlraumgehaltes wie folgt geregelt:
„Der Hohlraumgehalt der fertigen Schicht ist aus der Raumdichte des Ausbaustücks
(Bohrkern) und der Rohdichte des aus dem Ausbaustück (Bohrkern) wiedergewon-
nenen Materials zu ermitteln.“ Die dafür erforderliche Anzahl an Bohrkernen ist
unter Beachtung des Abschnittes 4.3 „Ausbaustücke“ der DIN 1996-2 unter Berück-
sichtigung der für Schiedsuntersuchungen notwendigen Probemenge zu entnehmen.

zu 3.

Die Vorgehensweise bei der Beantragung und bei der Durchführung von Schiedsun-
tersuchungen ist bundeseinheitlich in den ZTV Asphalt-StB 01 geregelt. Interpreta-
tionsmöglichkeiten sind nicht gegeben. Leider haben einige wenige Bundesländer in
eigenen Bestimmungen Änderungen vorgesehen, die dann zu berücksichtigen sind,
wenn sie in den Bauvertrag aufgenommen worden sind. Nach Vorlage der Prüfer-
gebnisse der Kontrollprüfungen sollten Schiedsuntersuchungen grundsätzlich mög-
lichst zeitnah durchgeführt werden [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 638 März 2005

Erweichungspunkt Ring und Kugel bei Kontrollprüfungen

Bei der Herstellung von Asphaltmischgut für Trag- und Binderschichten war die
Zugabe von Asphaltgranulat vorgesehen. Das Mischgut für beide Mischgutarten sollte
mit Straßenbaubitumen 50/70 hergestellt werden. In den Kontrollprüfungen wurde
am zurückgewonnenen Bindemittel aus der Asphalttragschicht ein Erweichungspunkt
Ring und Kugel von 67 °C und aus der Asphaltbinderschicht ein Erweichungspunkt
von 64 °C ermittelt. Der Auftraggeber sprach eine Mängelrüge aus und verlangte
eine Stellungnahme unter der Androhung von Mängelbeseitigungs- oder Minderungs-
ansprüchen. Der Auftragnehmer wies diese Mängelrüge zurück unter Hinweis auf
die im Abschnitt 7. „Hinweise für Anforderungen, Prüfung, Abnahme, Gewährleis-
tungen, Abrechnung“ des „Merkblattes für die Verwertung von Asphaltgranulat“
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(M VAG) für die Kontrollprüfung angegebenen Werte von 66 °C für die Asphaltbin-
derschicht und von 70 °C für die untere Lage der Asphalttragschicht.

S t e l l u n g n a h m e :

Die Zurückweisung der Mängelrüge durch den Auftragnehmer unter Hinweis auf
den Abschnitt 7 des „Merkblattes für die Verwertung von Asphaltgranulat“ (M VAG)
ist vertragsrechtlich nicht haltbar, da es sich in diesem Merkblatt nur um „Hinweise“
handelt, die nur dann vertragsrechtliche Bedeutung haben, wenn sie in der Leistungs-
beschreibung ausdrücklich vereinbart worden sind.

Zur vertragsrechtlichen Beurteilung der ermittelten Erweichungspunkte Ring und
Kugel muss zunächst der Abschnitt 1.4.3.3 „Grenzwerte und Toleranzen“ der ZTV
Asphalt-StB 01 bzw. der Abschnitt 4.5.3.2 der ZTV T-StB 95/02 herangezogen wer-
den. Danach darf der Erweichungspunkt Ring und Kugel des extrahierten Bindemit-
tels nicht mehr als 8 °C  über der oberen Grenze der verwendeten Bindemittelsorte
bzw. des Bindemittelgemisches liegen. Nach dem Abschnitt 1.4.3.2 „Zusammenset-
zung des Mischgutes“ der ZTV Asphalt-StB 01 bzw. nach dem Abschnitt 4.4.3.2 der
ZTV T-StB 95/02 ist der „Erweichungspunkt Ring und Kugel am resultierenden Bin-
demittelgemisch, der sich bei Verwendung von Asphaltgranulat einstellt“, in der Eig-
nungsprüfung anzugeben. Dieser Erweichungspunkt Ring und Kugel wird dann Ver-
tragsbestandteil, auf den die Gesamttoleranz von 8 °C des Abschnittes 1.4.3.3 der
ZTV Asphalt-StB 01 bzw. des Abschnittes 4.5.3.2 der ZTV T-StB 95/02 bezogen
werden muss.

Zur weiteren Beantwortung der Anfrage müssen die Festlegungen im Abschnitt 4.2.5
„Zusammensetzung des Mischgutes“ des „Merkblattes für Eignungsprüfungen an
Asphalt“, Ausgabe 1998 herangezogen werden. Danach darf der bei der Zugabe von
Asphaltgranulat zu ermittelnde rechnerische Erweichungspunkt Ring und Kugel des
Bindemittels des resultierenden Asphaltgemisches EP

rech
 die obere Sortengrenze ei-

nes Straßenbaubitumens 45 bzw. eines Straßenbaubitumens 30/45 nicht überschrei-
ten. Diese liegt bei 60 °C. Unter Berücksichtigung der Gesamttoleranz von 8 °C ist
ein Erweichungspunkt Ring und Kugel von bis zu 68 °C nicht zu beanstanden. Eine
Mängelrüge des Auftraggebers ist nicht berechtigt [2, 8, 9, 10, 11].

Anmerkung (s. auch: Straße und Autobahn 56 (2005) 1, S. 41–42):

Inzwischen wurde aufgrund langjähriger Erfahrungen und im Hinblick auf die Um-
setzung der zukünftigen Europäischen Normen der 2. Absatz nach dem 3. Spiegel
(Zugabemenge) im Abschnitt 4.2.5 des „Merkblattes für Eignungsprüfungen an As-
phalt“, Ausgabe 1998 neu gefasst. Dabei ist die Berechnungsformel für die Ermitt-
lung des rechnerischen Erweichungspunktes Ring und Kugel EP

rech
 geändert wor-

den, und es wurde festgelegt, dass bei Verwendung von Asphaltgranulat in Asphalt-
tragschichten bei der Zugabe von Straßenbaubitumen – im Vergleich zur ausgeschrie-
benen Bitumensorte – der EP

rech
 den oberen Grenzwert der nächst härteren Sorte

nicht überschreiten darf.



Fall A 639 März 2005

Anforderung an die Ebenheit im Bereich von Arbeitsnähten

Auf einem größeren Autobahnabschnitt musste der Einbau einer neuen Asphaltdeck-
schicht in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Die einzelnen Bauabschnitte waren
wiederum so lang, dass der Einbau der Asphaltdeckschicht mehrere Tage in Anspruch
nahm. Somit entstanden Nähte, die zum einen angeordnet und zum anderen frei wähl-
bar waren. Der Auftraggeber forderte bei der Abnahme, dass die Unebenheiten der
Asphaltdeckschicht auch im Bereich der Nähte nicht mehr als 4 mm betragen durf-
ten, zumal der Bauvertrag keine andere Regelung vorsah. Der Auftragnehmer ver-
trat dagegen die Auffassung, dass die Unebenheiten im Bereich der Nähte bis 10 mm
betragen dürfen, weil in jedem Falle auch bei maschinellem Einbau im Anlaufbe-
reich des Straßenfertigers zunächst Handeinbau notwendig sei.

S t e l l u n g n a h m e :

Für den Neubau einer Asphaltdeckschicht sind die ZTV Asphalt-StB 01 maßgebend,
und die Anforderungen an die Ebenheit sind im Abschnitt 1.5.5 festgelegt. Hier heißt
es, dass bei maschinellem Einbau auf Straßen der Bauklassen SV, I bis VI die Un-
ebenheiten der Oberfläche innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und
Querrichtung die in der Tabelle 1.7 des zitierten Abschnittes angegebenen Grenz-
werte nicht überschritten werden dürfen. Der Grenzwert der Tabelle 1.7 für  Un-
ebenheiten auf Asphaltunterlage mit zulässigen Unebenheiten von höchstens 6 mm
beträgt für den Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht höchstens 4 mm. Dieser Grenz-
wert gilt auch unabhängig davon, ob Nähte angeordnet sind oder sich zwangsläufig
aus dem Baufortschritt ergeben, d. h. die Auffassung des Auftragnehmers ist nicht
zutreffend, dass in Nahtbereichen größere Toleranzen bis 10 mm wegen des notwen-
digen Handeinbaus im Anlaufbereich des Straßenfertigers erlaubt sind.

Außerdem wird im Abschnitt 1.5.4 „Herstellen der Decke“ gefordert, dass bei Ar-
beitsunterbrechungen die Querränder der hergestellten Schicht in ganzer Dicke ab-
zukanten sind, „damit ein einwandfreier Anschluss (Quernaht) zwischen beiden Ab-
schnitten sichergestellt wird“ [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 640 März 2005

Anforderung an die Ebenheit im Bereich von Anschlüssen an vorhandene As-
phaltdeckschichten

Beim Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht auf abgefräster Unterlage sollte zur
vorhandenen alten Asphaltdecke der Anschluss unter Berücksichtigung eines Win-
kels von 30 bis 45 Grad schräg zur Fahrtrichtung als Naht ausgebildet werden. Der
Auftraggeber hat bei der Abnahme der neuen Asphaltdeckschicht die Unebenheiten
im Nahtbereich beanstandet, da diese größer als 4 mm waren. Der Auftragnehmer
vertrat die Auffassung, dass sich die Anforderungen der Tabelle 1.7 der ZTV As-
phalt-StB 01 zwar auf den Neubau der Asphaltdeckschicht generell beziehen, aller-
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dings im engsten Nahtbereich nicht zur Anwendung kommen dürfen, da durch die
Konstruktion des Messgerätes (Planograf oder 4 m lange Richtlatte) die Unebenhei-
ten der alten Asphaltdecke mit gemessen werden.

S t e l l u n g n a h m e :

Die Durchführung der Messungen für die Bestimmung der Ebenheit in Fahrbahn-
längsrichtung mit dem Planografen oder mit der 4 m langen Richtlatte darf erst im
Bereich der neuen Asphaltdeckschicht beginnen, d. h. bei Durchführung der Mes-
sungen mit dem Planografen müssen die äußeren Laufräder des Messwagens am
Rand der Naht der neuen Asphaltdeckschicht stehen und nicht im Bereich der alten
Asphaltdecke, es sei denn, dass vorab geprüft worden ist, dass die vorhandene alte
Asphaltdecke Unebenheiten von höchstens 4 mm aufweist. Da der Abstand zwi-
schen der ersten und letzten Radachse beim Planografen 4 m beträgt, bleiben damit
bei dieser Messmethode etwas mehr als 2 m der neuen Asphaltdeckschicht unbewer-
tet. Die 4 m lange Richtlatte als Messgerät ist wie beim Einsatz mit einem Planogra-
fen auszurichten. Die Auffassung des Auftragnehmers ist daher zutreffend, dass der
Grenzbereich beim beschriebenen Einsatz der Messgeräte gar nicht bewertet werden
darf.

Allerdings muss sichergestellt sein, dass die Naht so ausgebildet werden kann, dass
ein stufenloser Übergang gewährleistet ist. Bei Vorhandensein von großen Uneben-
heiten in Querrichtung (Spurrinnen) in der vorhandenen alten Asphaltdecke sind
stufenlose Übergänge bei Anschlüssen bautechnisch ohne besondere Maßnahmen
nicht ausführbar.

Anschlüsse mit einem Winkel von 30 bis 45 Grad schräg zur Fahrtrichtung sind aus
bautechnischen Gründen (Einsatz der Fräsen) kritisch zu werten und sollten nicht
den Regelfall darstellen [2, 8, 9, 10, 11].

Fall A 641 März 2005

Anforderung an die Ebenheit in Ortsdurchfahrten mit seitlichen Zufahrten und
Anbindungen

Eine Gemeindestraße innerhalb einer Ortsdurchfahrt sollte durch den Einbau einer
Asphaltdeckschicht saniert werden; das Mischgut sollte auf vorhandener Asphalt-
decke maschinell in 2,5 cm Dicke eingebaut werden. Vom Auftraggeber waren in der
Leistungsbeschreibung zur Höhenangleichung keine Fräsarbeiten bei den seitlichen
Zufahrten bzw. Anbindungen der vorhandenen Straßen und Feldwege vorgesehen.
Die Gemeindestraße der Ortsdurchfahrt wurde keiner Bauklasse zugeordnet. Der
Auftraggeber hat bei der Abnahme der neuen Asphaltdeckschicht alle Unebenheiten
auch im Bereich der seitlichen Zufahrten und Anbindungen beanstandet, die über
6 mm auf einer 4 m langen Messstrecke hinausgingen. Der Auftragnehmer vertrat
dagegen die Meinung, dass erst Unebenheiten über 10 mm beanstandet werden kön-
nen, da die Gemeindestraße innerhalb der Ortsdurchfahrt keiner Bauklasse zuge-
ordnet worden ist und zur Höhenangleichung keine Fräsarbeiten bei den seitlichen



Zufahrten bzw. bei den Anbindungen der vorhandenen Straßen und Feldwege vorge-
sehen waren.

S t e l l u n g n a h m e :

Anforderungen an die Ebenheit sind im Abschnitt 1.5.5 der ZTV Asphalt-StB 01 in
der Tabelle 1.7 festgelegt. Diese Tabelle  beinhaltet die „Grenzwerte für die Uneben-
heit  bei maschinellem Einbau auf Straßen der Bauklassen SV, I bis VI“. Die gleich-
lautende Überschrift enthält weiterhin eine Fußnote, die lautet: „In anderen Fällen
siehe DIN 18317, Abschnitte 3.3.1.5 und 3.3.2.3“. Das bedeutet, wenn eine Straße
innerhalb einer Ortsdurchfahrt keiner Bauklasse zugeordnet worden ist, gelten die
zitierten Abschnitte der VOB/Teil C, ATV DIN 18317, die Unebenheiten der Ober-
flächen neuer Asphaltdeckschichten innerhalb einer 4 m langen Messstrecke bis
10 mm zulassen. Der Auffassung des Auftragnehmers, dass in diesem Falle Uneben-
heiten bis 10 mm zuzulassen sind, ist zuzustimmen.

Da die neue Asphaltdeckschicht mit einer einheitlichen Dicke von 2,5 cm in der
Ortsdurchfahrt auf einer vorhandenen Asphaltdecke eingebaut werden sollte, hätte
der Auftragnehmer zunächst darauf hinweisen müssen, dass höhengleiche Anschlüs-
se bei seitlichen Zufahrten sowie bei Anbindungen der vorhandenen Straßen und
Feldwege nur durch vorgezogene Fräsarbeiten hergestellt werden können. Im vor-
liegenden Fall beziehen sich die Fräsarbeiten nur auf solche bei den seitlichen Zu-
fahrten und Anbindungen und nicht auf solche im Bereich der vorhandenen Asphalt-
decke selbst, um einen Einbau mit einheitlicher Dicke von 2,5 cm einhalten zu kön-
nen. Wenn der Auftraggeber den vorgenannten Fräsarbeiten nicht zugestimmt hat,
hätte der Auftragnehmer gemäß  § 4 Nr. 3 VOB/B vor Beginn der Arbeiten Bedenken
anmelden müssen, weil nur durch das Fräsen von Keilen höhengleiche Anschlüsse
bei seitlichen Zufahrten und bei Anbindungen möglich sind, wobei für diese Über-
gangsbereiche keine Anforderung an die Ebenheit gestellt werden darf [2, 8, 9, 10,
11].

Fall A 642 März 2005

Anforderungen an die Ebenheit einer neuen Asphaltdeckschicht auf vorhande-
ner Asphaltdecke

Eine Außerortsstraße ohne Randeinfassung, die der Bauklasse V zugeordnet worden
ist, sollte nach 15-jähriger Nutzungsdauer durch eine neue Asphaltdeckschicht über-
baut werden. Das Mischgut sollte auf der vorhandenen Asphaltdecke, die keine er-
kennbaren Spurrinnen oder sonstige Verformungen aufwies, maschinell in 2,5 cm
Dicke eingebaut werden. Der Auftraggeber hat bei der Abnahme der neuen Asphalt-
deckschicht alle Unebenheiten beanstandet, die über 4 mm bezogen auf eine 4 m
lange Messstrecke hinausgingen; sie traten nicht in regelmäßigen Abständen auf.
Der Auftragnehmer vertrat dagegen die Meinung, dass erst Unebenheiten über 6 mm
beanstandet werden können, da keine Ergebnisse von Ebenheitsmessungen der vor-
handenen Asphaltdecke vom Auftraggeber trotz Anmahnung durch den Auftragneh-
mer zur Verfügung gestellt worden sind und auch nicht durchgeführt werden sollten.
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S t e l l u n g n a h m e :

Anforderungen an die Ebenheit sind im Abschnitt 1.5.5 der ZTV Asphalt-StB 01 in
der Tabelle 1.7 festgelegt. Diese Tabelle beinhaltet die Grenzwerte für die Uneben-
heiten bei maschinellem Einbau auf Straßen der Bauklassen SV, I bis VI in Abhän-
gigkeit von der Unterlage. Die dort angegebenen zulässigen Unebenheiten können
auf vorhandene Asphaltunterlagen übertragen werden. Vor Baubeginn hätten Eben-
heitsmessungen durchgeführt werden müssen, um festzustellen, ob die Unebenhei-
ten auf der vorhandenen Asphaltdecke höchstens 6 mm betragen oder über 6 mm
liegen. Ohne Vorlage von Ergebnissen aus Ebenheitsmessungen auf der Unterlage
kann zugunsten des Auftragnehmers angenommen werden, dass auch Unebenheiten
über 6 mm trotz nicht erkennbarer Spurrinnen und Verformungen vorhanden waren
und somit für die neue Asphaltdeckschicht nur Ergebnisse über 6 mm zu beanstan-
den sind. Aus vertragsrechtlicher Sicht hätte der Auftragnehmer allerdings vor Bau-
beginn im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen an die Ebenheit gemäß
§ 4 Nr. 3 VOB/B Bedenken schriftlich mitteilen müssen. Die schriftliche Anmah-
nung von Prüfergebnissen reicht in diesem Fall nicht aus [2, 8, 9, 10, 11].

(Überarbeitung des Falles 378 mit Anpassung an geltende Regelwerke)
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